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Wadiscke Allmenden
Dargestellt an Hand des Werkes von Or. jur . Bergdolt

Eine rechts - und wirtschastsgeschichtliche Untersuchung über

die Allmendverlinltnissc der badischen Rhein - Hardt , ins¬

besondere der Dörfer Eggenstein, Liedvlsheim und
Rußheim

Daß sich der Verfasser in seinen Untersuchungen auf die

drei obengenannten Orte beschränkt , trägt sehr zur Gründ¬

lichkeit seiner Ausführungen bei : größte Klarheit bei

enger gezogenen Grenzen , wobei ohne weiteres natürlich

ist, daß viele der hier geschilderten Verhältnisse auch an¬

derwärts bestehen . Bergdolts Ausdeutung des Wortes

Allmend , als das „allen Männern gemeinsame Land " ,

scheint auch mir das Richtige zu treffen . Die Landleute

verstanden darunter das Land, das zwar Eigentum aller ,

später der Gemeinde, war , aber allen einzelnen zur Nutz¬

nießung übergeben wurde. Erst bei vermehrter Bevölke¬

rung und zunehmender Bodenknappheit schied sich später

von den: Oberbegriff Gemeindegut , der Begriff Allmend-

gut : doch blieben beide hinwieder unter dem Oberbegrifj
Gemeindegüter vereinigt . Streng geschieden waren lange

Zeit diese beiden Teile Liberhaupt nicht ; öfters kam es

zum Tausch von eigentlichem Gemeinde- und Allmendgut ,
wie auch erst das Konstitutionsedikt von 1807 eine Legal¬

definition darüber gibt . Daun bestimmt die Gemeinde¬

ordnung von 1831 ausdrücklich , daß die Größe der Ge-

nußteile sich nach dem unbestrittenen Zustande vom 1 . Ja -

nuar 1831 zu richten habe , aber es kam immer wieder zu

Verwarnungen der Behörden gegenüber den Gemeinden .

Ich kann leider nicht auf die Scheidung des Privateigen¬
tums aus der ursprünglichen geineinsamen germanischen
Markgenossenschaft eingehen, deren Überreste die Allmend

darstellt. Es scheint, daß gebirgige Länder und Landstriche
mit geringwertigen Flußniederungen der Allmend beson¬

ders günstig sind , wo kärgliche Weidematten , wie auf den

Höhen des Schwarzwalds und den Rheinniederungen der

Allgemeinheit zum Nutzen der Viehzucht dienen. Die Er¬

hebungen des Jahres 95 ergaben , daß von 1608 Gemein¬

den 978 Allmendbesitz verschiedener Art aufwiesen ; der

Reinwert des Bürgernutzens (Allmend, Holznutzen u . s. f.)

betrug 674342 Mark . Die Hauptdomäne des aufgeteilten

Allmendbesitzes ist die Rheinebene von Emmendingen bis

Weinheim. In dieses Gebiet gehören 66 Proz . des bad.

Allmendlandes. Davon weist das höchste Prozent der in
die Ebene fallende Karlsruher Amtsbezirk mit 2555Hektar
Allmende bei 12 000 Hektar Anbaufläche — 21,1 Proz . auf .
Dort befinden sich auch die Dörfer Liedolsheim und Ruß -

Heim, deren Allmend fast 50 Proz . ihrer Anbaufläche be¬

trägt . Alle drei Hardtdörfer , auch Eggenstein , liegen nörd¬

lich von Karlsruhe .
Von der gemeinsamen Allmende als Viehweide wurde

schon gesprochen . Zur gemeinsamen Allmend zählte ferner

dw Wald , der Brenn - und Bauholz lieferte und die Laub -

preu abwarf , der auch durch seine Eckern und Eicheln der

Schweinezucht diente, wie die gemeinsame Weide in den

drei der Bergdoltschen Arbeit zugrunde gelegten Dörfer

auch einer sehr geschätzten Pferdezucht zugute kam . Endlich

das Bruch und seine Nutzung, sumpfiger Wiesengrund ,

der sich vielfach beim Torfstich sehr ergiebig erwies , was

wieder mit zur Schonung des Waldbestandes beitrug , da

ein großer Teil des Bürgernutzens jeweils in Torf gelie¬

fert wuxde .
Zur aufgeteilten Allmend gehören Äcker und Wiesen.

Zur intensiveren Bearbeitung wurde beschlossen, dieses

aüfgeteilte und oft in sehr mühsamer Arbeit kultivierte

Land, besonders die Acker , 6 Jahre in den gleichen Händen

zu belassen . Stürbe der derzeitige Nutznießer, so sollten sie ,
bis zri Ablauf dieser Frist , den Erben zum Genuß ver¬

bleiben. Eine besondere Stellung nehmen unter der auf -

geteilten Allmende die Kraut - und Obstgärten , auch

Dammteiler und Deichstücker genannt , ein. Infolge ihrer

Kleinheit eigneten sie sich nicht zu immer neuer Vertei¬

lung , so daß es sich hier nicht um eine Personal - sondern
eine Art Realberechtigung handelt, in der wir einen Rest

der alten „Haushäblichkeit" zu sehen haben. Bei wachsender

Bevölkerung tritt die Verwaltungsorganisation imnier

schärfer hervor und verdrängt mehr und mehr den Cha¬
rakter der Genossenschaft zur gesamten Hand , so daß sich

schließlich die Gemeindekasse als juristische Person heräus -

bildet, die den Bedürfnissen der Gemeinde als Gesamt-

wesen dient, aber ailch als Gläubiger gegenüber dem ein¬

zelnen auftritt und sogar zwangsweise gegen den Inha¬

ber eines Allmendteils Vorgehen kann (Zwangsverpach¬

tung ) . Den ersten deutlichen Ausdruck für die Verände-

rung der juristischen Natur der Gemeinde hatte die Ge¬

meindeordnung von 1831 mit ihrer Bestimmung gebracht,

daß fortab bei Beschlüssen eine Zweidrittelmehrheit ge-

niige.
Bekannt dürften die zwei Gruppen der Nutzungsberech¬

tigten sein : Offizial - und Personalberechtigte. Erstere um¬

faßten die Bürgermeister , Förster , Pfarrer und Lehrer ,
sowie in beschränktem Unifang die niederen Gemeinde¬
diener, Hirten u . s. f.

Zur Personalberechtigung wäre zu bemerken, daß diese

zwar in der frühesten Zeit überall mit der Herdstätte ver¬

bunden gewesen , daß aber in der von Bergdolt untersuch¬
te« Zeit in den drei Ortschaften, abgesehen von den Obst¬

gärten , von einer Realberechtigung auffallend wenig zu
bemerken war . Diese Personalberechtigling ließ sich auf
zwei Wegen erlangen : Erstens auf dem der Abstämmling,
als Sohn eines Gemeindebürgers , zweitens durch Erle¬

gung eines bestimmten Bürgereinkaufsgeldes , womit aller¬

dings ein Nachweis über ein bestimmtes Verillögen ver-

knüpft lvar. Erst 1831 wurde gleichzeitig mit der Ge-

meindeordnung , ein Bürgerrechtsgesetz geschaffen. Haupt¬
voraussetzung war in älterer Zeit die Verheiratung , spä¬
ter wurde , wie auch vielfach andernorts , für die drei Ge¬
meinden die Bestimmung dahin umgewandelt : Der Bür¬

ger , der die Allmendberechtigung ausüben will , nurß

„haushäblich" sein .
Ich muß betonen, daß ich hier nur kurze Allszüge ge¬

ben , daß viel Wertvolles nicht erwähnt werden kann.

Der maßgebende Paragraph der Gemeindeordnung von
1921 lautet : „Der zum Bürgergenuß Berechtigterückt in den

Bürgergenuß ein, wenn er das 25. Jahr zurückgelegt und

eine eigene Haushaltung hat oder eine selbständigeLebens¬

stellung einnimmt .
" Daß beim Wesen der Allmend von

keineni Verkauf gesprochen werden kann, ist ohne wei¬

teres klar ; dagegen gestattete man gegen Ende des 19 .

Jahrhunderts öfters sog. Verpflegungsverträge , um eine

öffentliche Unterstützung der betreffenden Bürger zu
vermeiden. Die neue Gemeindeordnnug von 1921 hat
etwas schärfere Regeln aufgestellt, nach denen laut § 89

die Berechtigung zum Allmendgenuß nicht auf andere

übertragen werden kann ; in der Praxis wird aber doch
öfters der Sohn die Allmend seiner nicht mehr arbeits¬

fähigen Eltern bebauen. In § 91 wird die Überlassung
von Bürgerholzgaben an Dritte , ebenso die Veräuße¬

rung von Bürgerholz verboten. Das Ruhen des Bür -

gergenusses kam in früherer Zeit , zumal für Soldaten ,
jetzt für längere Zeit ortsabwesende Bürger in Frage ,
die aber bei dauernder Rückkehr, bei der ersteil Eröff¬
nung von Genußteilen , wieder einrücken können.

Wenn früher inuner wieder, meist nach Ablauf von
6 Jahren , die Allmend zur Verlosung gebracht wurde ,
und dabei schon früh einer zu großen Zerstückelung durch
Neueinteilung gewehrt loerden mußte , so ist man jetzt zu
dem Modus übergegangen, die Bürger auf Lebenszeit
nlit der Allmend zu belehnen. Von der Zahl der Lose
und der Größe der Nutzungen hängt auch das Einkaufs¬
geld bei neuen Anwärtern ab, das das Fünffache des

jährlichen Durchschnitts eines Allmendteils darstellen, soll .
Das Eintrittsalter ist den tvirklichen Bürgergenuß war
und ist, da die Allmend nicht mehr vergrößert werden
darf , von den Sterbefällen in den Gemeinden abhängig .
In Eggenstein ist der Bürgernutzen in drei Klassen ein¬

geteilt, in die die Bürger nach dem Alter aufrücken . Wir
haben noch den Einfluß der Allmende auf die Gemeinden
und den einzelnen zu betrachten . Da trotz, besonders
durch Überschwemmungsnöte , erwachsener großer Aus¬
gaben und Klagen darüber die drei Gemeinden bis vor
wenigen Jahren keinerlei Umlagen erhoben, spricht ge¬
nügend für deren außerordentlich gute Finanzverhält¬
nisse . Aber auch auf das Vermögen des einzelnen bildete
und übt die Allmend den besten Einfluß aus und wirkt
kreditstärkend. Der Bürgermeister Neck lobte auf Grund
einer 20jährigen Erfahrung , daß die Leute bodenständig
würden , und daß nach dem Kriege, um des Bürgernutzens
willen, viele der Großstadt den Rücken drehten und wie¬
der in ihrem Dorfe heimisch wurden. Freilich hat der
groß Allinendbesitz auch seine Nachteile , da der Bauer sich
kaum noch Grundstücke dazu kaufen kann. Wenn mancher-

seits von einer „Schollenkleberei " durch die Allmend ge-
redet wird , kann dem mit dem Hinweis begegnet werden,
daß andrerseits durch dieselbe, d. h. Verpachtung der-

selben an die Gemeinden, erst die Auswanderung mit
einem genügenden, oft recht hohen Reisegeld , das im

fernen Lande immerhin die Existenzmöglichkeit erleich ,

terte , zu verzeichnen ist. Wer endlich § 27 über den
Einfluß auf Armenwesen und Wohlfahrtspflege auf¬
merksam verfolgt, wird , selbst wenn er vorher kein un¬
bedingter Anhänger der Allmend gewesen , oder nur un -

klare Begriffe von ihrer Auswirkung hatte , deren segens¬
reichen Einfluß anerkennen müssen . Die an und für sich
schon geringen , für Armenpflege zur Verfügung stehen¬
den Summen werden niemals erreicht , geschweige denn,
überschritten.

Da sich die Verhältnisse der Allmend in vielen Teilen
mit denen einer gesunden Bodenreform decken , fanden
und finden sie nicht nur ihre warmen Anhänger in Nau¬
mann und Damaschke, sondern unter all denen, die einer

gesunden Bodenpolitik das Wort reden, sobald sie erst
einmal das Wesen der Allmend recht erfaßt haben. Ganz
hervorragenden Anteil in dem Kampfe um die Allmend

nahm Bürgermeister , Landtagsabgeordneter Neck . Maß¬
gebend für die Größe des Bürgergenusses muß der unbe¬

strittene Zustand vom Januar 1922 sein, wobei aber die
Art der BenutzUM , die Größe der Genußteile , sowre die

Berechtigung zum Bürgergenuß in anderer Weise fest¬
gesetzt werden können . Insbesondere kann die Aufhebung
oder die Einschränkung herbeigeführt werden (§ 85 und
86) . Die wichtigste, und, m . E., nur zu billigende Ände¬

rung enthält der § 93 : 1 . In den Gemeinden mit mehr als
10 000 Einw . findet ein Einkauf in das Bürgerrecht oder

der Antritt des angeborenen Bürgerrechts nicht mehr statt.
Den im Bürgergenuß befindlichen Bürgern und Bür¬
gerwitwen und denjenigen , ivelche eine rechtliche An¬

wartschaft darauf besitzen und das Einkaufsgeld entrichtet
haben , wird dieser Genuß auch ferner gestattet. Hie frei
werdenden Lose fallen der Gemeinde zu .

"

Für die drei genannten Gemeinden der badischen
Rhein -Hardt ist damit keine Änderung eingetreten , hier,
wie in anderen kleineren Gemeinden haben die Allinen-

den ihre unverkürzte Daseinsberechtigung.
Marie Schloß.

Besuch im Daus Badische Deimat
Jahr für Jahr , zur Sommerszeit , fahre ich für ein paar

Tage vom Odenwald in den Schwarzwald, vom Frankenland
ins Alemannenland . Ich freue mich der Schönheit und de ?

Wachstums der Heimatstädte , ich grüße Oberrhein und Bo¬

densee , ich verweile in den Stuben unserer Schwarzwälder
Bauern , in den Weinbergen der Markgräfler Winzer , ich
schaue in die Werkstatt alemannischer Maler und Dichter.
Und eine liebe Rast ist mir zu Beginn und Abschluß der Fahrt
jeweils das Haus Badische Heimat zu Freiburg im Breisgau .

Dieses Haus , im Sommer 1826 vollendet, drauß in der

Hansjakobstraße , am Ende der Stadt , dem Schwarzwald zu,
hat unterm Dach ein Stübchen für Gäste und Freunde . Dort

ist gut sein, wenn man sich satt gesehen an der Schönheit des
Landes , an den Wundern der Stadt , am Zauber des Mün¬

sters „Unserer Lieben Frau " . Bis spät in die Nacht hinein
hat man geplaudert von Land und Leuten, von Gegenwart
und Zukunft . Und am neuen Morgen wird man durch die
Räume des Hauses geführt .

Man kommt in das SitzungSziinmer, wo über 100 Heimat¬
zeitschriften aus allen Gauen des deutschen Sprachgebietes
aufliegen . Man hört vom Archiv, das die besten photographi¬
schen Aufnahmen aus unserem schönen Badnerland , syste¬
matisch gesammelt , aufnehmen soll. Große eichene Schränke
sind gefüllt mit Bilddruckstöcken , die der Landesverein Inter¬
essenten gerne zur Verfügung stellt. Man tut einen Blick in
das Geschäftszimmer des stell» . Vorsitzenden der „Badischen
Heimat "

. -Hier laufen die Fäden einer großen, idealen Or¬

ganisation zusammen . Wenn wir hören, daß von hier aus
im vergangenen Jahr an die 4000 Karten , über 10 000 Druck¬

sachen , an die 30 000 Briefe versandt wurden (vom Zeit¬
schriftenversand ganz abgesehen) , dann begreifen wir , daß
hier ein Arbeitszentrum großen Stils für badische Heimat-

pflege und Heimatkultur besteht . Wieviel treffliche Ratschläge
und Anregungen gingen von hier ins Land hinaus . Hier
werden gerade die Druckbogen gelesen zum neuen Ekkhart -

Jahrbuch , diesem hervorragenden Almanach badischer Kunst
und Dichtung , zum Jahresheft Badische Heimat 1928 „Die
Landshauptftadt Karlsruhe "

, das Mitte September erscheinen
wird . Hier werden die Pläne ausgedacht zu den Heimat¬
kursen allüberall im Land und allen anderen großzügigen
künstlerischen Veranstaltungen des Landesvereins , die künden
von der urwüchsigen Kraft , die immer noch in unserm Volk
wohnt . An den Wänden der Arbeitsräume sehen wir die
herrlichen Bilder der Heimat , die der Landesverein heraus¬
gegeben: Adolf Glattackers köstliches Hrbelbild, Hermann
Daurs „Rhrinlandschaft l>A Bamlach" , worin der ganze Zau -
ber des Oberrheintals lebt, Daurs „Oellingen"

, dessen Wie-

Vergabe dem Originalbild kaum nachsteht . Als neuestes Blatt
hat der Landesverein eine prächtige „Bodenseelandschaft " von
Hans Dieter herausgebracht . In Bücherschäften sehen wir
nebeneinander gereiht die reichen literarischen Veröffent¬
lichungen des Vereins : die Reihe der grünen Hefte „Vom
Bodensee zum Main "

(33 Bände liegen nunmehr vor ) , die
grauen Hefte , geschlossene Monographien , die in einigen Jah¬
ren ein Bild unseres ganzen Badnerlandes geben werden,
die Reihe der Ekkhart-Kalender, die gelben Hefte. Wir er¬
kennen : hier wird rastlos und uneigennützig gearbeitet an
der Kultur unserer Heimat .

Werfen wir einen Blick auf das Haus selbst, das dasteht,
ein Dokument badischen Heimatstolzes und badischer Heimat-
liebe, selbst ein schlichtes und doch kraftvolles Kunstwerk , so
begreifen wir , daß andere deutsche Heimatvereine das Land
Baden um dieses Heimathaus beneiden. „Wie haben Sir
das nur geschafft? "

, so fragen andere Vereine immer wieder.
Nun , wir wissen es. Ein kleiner Kreis zielbewusster Führer
hat hier zusammengearbeitet . An Wohltätern und Spendern
hat es auch nicht gefehlt. Badische Städte , wohlwollende
Freunde und Förderer des Vereins , dessen Ortsgruppen , ha¬
ben die prächtigen Barockgitter für die Fenster des Unter¬
geschosses gestiftet . Ein Architekt vom Range eines C . A .
Meckel hat die Pläne zu dem Bau entworfen. Heimische
Handwerker haben das Haus gebaut. Wenn einmal die
Pappelbäume , die zu beiden Seiten des weinroten Hauses
stehen, hochgewachsen sein werden, wenn einmal das Blumen -
und Strauchwerk rings um das Haus in voller Pracht prangt ,
dann wird man erst ganz begreifen, was für ein Schmuck-

kästlein Freiburg und das Badnerland in seinem Haus Ba¬
dische Heimat haben . Sinnbild des Geistigen innerhalb un¬
seres Landes , Sinnbild unseres Innigsten und Schönsten soll
dieses Haus sein.

Der Landesvorsitzende, Univ.-Prof . l)r. Eugen Fischer,
Berlin -Dahlem , wie der Vorsitzende des Engeren Ausschusses ,
Dr. Heinrich Brenzinger , bedürfen keiner besonderen Empfeh¬
lung , es sind Persönlichkeiten aus einem Guß , die allzeit
opferbereit ihren Mann stellen , die mitfühlen und begeistern,
uneigennützig kämpfen und immer neue Anregungen schenken.

Daß ein Mann von den geistigen und organisatorischen
Fähigkeiten eines Hermann Eris Buffe an dieser Stätte wirkt,
das Erbe unseres unvergeßlichen Prof . Dr. Max Wingenroth
auszubauen , zu erweitern , ist ein besonderer Glücksfall für
unser Land . Nicht der trockene Gelehrte vermag die hier zu
leistende Arbeit zu bewältigen, sondern der weitblickende
Künstler , der das Herz auf dem rechten Fleck hat, der es ver¬
steht, ein Land für das Land, ein Volk für das Volk zu be¬
geistern . Nicht vergeffen dürfen wir zu erwähnen, daß Buffe
es war , der auch entlegenste Gebiete unseres Landes (wie das
badische Frankenland ) durch Veröffentlichungen, Kurse usw.
wahrhaft erschlossen hat . Daß Busse auch Kunst und Dichtung
in den Dienst der Badischen Heimat gestellt hat , fft ebenfalls
ein besonderes Verdienst. Dafür danken wir ihm und dem
Stab seiner getreuen Mitarbeiter in allen Teilen des Landes.

Man scheidet vom Haus Badische Heimat mit der Über¬

zeugung , dieses Haus trägt seinen Namen zu Recht ; von

diesem Haus geht « egen aus für unser Land und unser Volk .
Emil Baader.



Badischer Jentralanzeiger für Beamte
Anzeigeblatt für die sozialen und wirtschaftlichen Bedürfnisse der Beamten / Beilage zur Karlsruher Zeitung , Badischer Staatsanzeiger. - - Organ verschiedener Beamtenvereinigungen - - . , ■■ . — ===Nr SS Bezug : Srscheiut jeden Mittwoch und kann einzeln für 10 Aeichspfennig für jede Ausgabe , monatlich für 00 Reichspfennig zuzüglich Porto vom BerlageKarlsruhe , Karl -Friedrich-Straße 14, bezögen werden. IS. September 1928

Uttel und Anrede
Dem „Beamtenbund" vom 14. Sept . d. I . Nr. 72 entnehmenwir folgende Zuschrift , die sich mit den Urteilen führender Per¬

sönlichkeiten über den Gebrauch der Titel befaßt:
Eine führende Berliner Tageszeitung hat jüngst unter der Über¬

schrift „Fort mit den Titeln" das Ergebnis einer Umfrage ver¬
öffentlicht , die sich mit der in Deutschland noch immer verbreitetenTitel- oder richtiger gesagt Amtsbezeichnungsanrede befaßt. Die
Perjönlichkciten, die sich dazu geäußert haben, sind Staatsmänner ,Politiker , Wissenschaftler und Künstler, die selbst mit Berufs-uud EhreMiteln, mit Ädelsprüdilaten und sonstigen Namensverzie¬rungen überhäuft sind , so daß mau, namentlich die Beamtenschaft,nicht an ihrer Meinungsäußeruirg Vorbeigehen kann .

Als umfassende Stellung »rahme kann die eines hervorragendenKünstlers gelten, der sagt , daß die Titelsucht in keinem Landegrößer sei als in Deutschland . Bei «ns fange der Mensch erst an,Änsehcn zu haben, wenn er einen Titel habe. Als Ergänzung hierzudarf der Ausspruch eines Wissenschaftlers und langjährigenPräsidenie » einer höhere» Rrichsstehörde hinzugefügt werden:
„Wer viel in der Weltherumgekonrmcn ist , weiß, wie es bei anderenBöllern zugeht ; und er weiß mich , warum die Ausländer lachen ,wenn sie Deutschland besuchen und dort die großen Titelanreden
hören."

Die Beamten , die ja in der Hauptsache mit Amtsbezeichnungenoder , wie es in der Umfrage cnisgedrückt ist mit Titeln bedachtsind , sollten solche Aussprüche nützt leicht nehmen. Ich weiß,daß eS sich hierbei um eine Frage handelt, die sehr delikat zu be¬
handeln und nur in allmählicher Entwicklung zur Lösung zu bringenist. Aber ein anderes scheint ebenso sicher zu sein — und das mußohne parteipolitische Hintergedanken ausgesprochen werden — ,daß in einem demokratischen Bottsfiant die menschlichen und ge¬sellschaftlichen, vielleicht auch die amtlichen Lebens« und Umgangs¬formen nicht die gleichen sein Ivnnen wie in dem früheren aufStandes - und Gesellschaftsunterschiede bewußt eingestellten Kaiser¬reich , das, nebenbei bemerkt , mitunter die unzureichende Besoldungdurch Titel und andere Äußerlichkeiten zu ersetzen bemüht war.

Natürlich ist nicht daran zu denke,», die Anrede mit der Amts¬
bezeichnung im Dienst, soweit sie überhaupt gebräuchlich ist, svrt-salleu zu lassen. Hier mögen, obgleich man grundsätzlich auf einemanderen Standpunkt stehen kann , die Worte eines bekanntengräfliche» Wissenschaftlers wiederholt »oerdeu : „Die militärischenOrganisationen, ebenso wie die Beaucte «.Hierarchie, sind die Ge-
burtssiütten der Titel . Tie Abzeichen der Uyiform für die verschie¬denen Rangstufen dienen zur Unterscheidung , und die Persönlich¬keit tritt gegenüber der Funktionen in den Hintergrund. Ter Titel¬
gebrauch in» Dienst ist damit eine selbstverständliche Notwendigkeit ." -Und ein amtierender Reichsminisier macht treffend den Ünter-
schied zwischei» Dienst- und Privatleben ii» folgenden Worten klar :
„Wie kann man eigentlich darauf kommen , jemanden in» Privat¬leben mit einer „Amtsbezeichnung" anzureden? Tie Anrtsbezeich-
,iui»g gehört in das amtliche Leben hinein >»»»d ersetzt dort denNamen . Tenn es soll im amtlichen Leben gleichgültig sein , >vie
jemand heißt, es kommt nur daraus an, »vas er zu tun hat. ImPrivatleben aber die Amtsbezeichnung dein Namen Inuzuzufügen,ist sinnwidrig."

Leider begeht dieser Reichsnnnister eine Jnlonjequeuz , die erober als solche auch zugibt, indem er eine Ausnahnre für die An¬rede mit dein Tokiortitel gemacht haben möchte . Obgleich er selbst
»ücht den Dvitortitel besitzt, meint er, daß man bei einem Über¬
maß von Bekanntschaften nicht alle Namen behalten kann und danndie Anrede mit dem Doktortitcl über alle Schwierigkeiten hinweg¬hilft . Es ist zugegeben, daß dieser Ausweg praktisch sein kann,ober er stellt eine Halbheit der Lösung dar, die die Gefahr für die
Lösung überhaiipt in sich schließt.

Nahezu lächerlich »oirkt die Übung , die Ehefrau mit der Amts¬
bezeichnung des Mannes anzuredcn. Hierüber läßt sich auch ein
Wissenschaftler aus : „Die Anrede mit dein Titel im gesellschaft¬
lichen Leben und den Gebrauch des Titels der Männer durch die
Ehegattinnen halte ich für geschnraMos."

Ten « ent , überhaupt die pspcholtgische Seite der ganze »» Fragetrifft die nachträgliche Äußerung eines anderen Reichsministers :
„ Auch im neuen Staate ist das Berhältnis zwischen Behördenund Publikum nicht überall so, »vie es in einem Volksstaate sein

sollte. Der Grundsatz , daß der Bea»»»te als Organ des VollsstaatesDiener der Allgemeinheit ist , ist leider noch nicht in allen Amts¬
stuben zur Richtschnur für den Dienswerkehr geworden. Infolge¬dessen besteht in» Empfinden werter Volkskreise eine Kluft zwischenVolk und Bek>örden. Alle Maßnahmen , die geeignet siird, dieseKluft zu verkleinern und schließlich ganz zu beseitige»», verdienen
nachhaltige Förderung Dem Ziele, Beamte t»nd Privatpersoneneincuibei näher zu bringen, tvürde es dienen, wenn sich allgemeinim dieustkichen Verkehr zwischen Beamten und Publikum die Ge¬
pflogenheit durchsetzen würde, daß bei der Anrede von beiden Seitenauf Titel verzichtet und nur das schlichte .Herr " in Verbindung« it dem Rame« gebraucht würde."

Zusammenfassend darf gejagt werden, daß eine Änderung inder bisherigen Übung angestrebt werden sollte . Es sollte »in außer-vmtlichen Verkehr der bisherige Ballast der langatmige;» Anredeüber Bord geworfen werden. Wir müssen unseren guten, un-
befleckten Ranre» mehr als bisher zur Geltung bringen. Nicht derSchein sei bei der Wertung des beamieten Menschen ausschlag¬gebend , sondern seine Persönlichkeit. Nnd gerade diejenigen,die bisher das Privileg der besonderen Anrede genossen haben,sotten von sich aus damst beAnnen, der anredenden Person denWeitergebrauch der Anrede mit der Anitsbezcichnung zu unter¬
sagen . Zugleich damit würde auch die die Ästhetik des Lebensstörende Anrede in der dritten Person puralis schnellstens ver¬schwinden , die allerdings auch etzt nur »»och selten in Erscheinungtritt.

Dann wird aber auch das Vertrauen der Bevölkerung zur Be¬amtenschaft sich eiirfinden. Und nicht zllletzt würde ein kollegialesVerhältnis in der Beamtenschaft ohne Unterschied der durch Bil¬dung und Besitz noch geschiedenen Kasten mehr Geltung erhalten.
„ Letzte» Endes" , so schließt ein Wissenschaftler seine Änßeritngzu der Rundfrage, „sind Me Titel bis auf die ivenigen, die anpersönliche Verdienste irgendwelcher Art , z . B. im öffenllichenLebe» , geknüpft find, ein gewisser Ballast und entspringen derEitelkeit , sich in einem durch die Titel gekennzeichneten , besondersillustren Milien bewegen zu dürfen. Für den Ausdruck besondererLiebenswürdigkeiten oder der Höflichkeit solllen einen» modernenMensche »» im gesellschaftlichen Verkehr bessere Ausdrucksmittel

«äs diese billigen Tstelbenntzungenzur Verfügung stehen."

Deutscher Recdtspkkegertag
Der Bund dentscher Jnftizamtmänner hieü vom 8 . bis 10. Sep-teniber im Eurio-Haus zu Hamburg seinen diesjährigenBundestagab, den er als Deutschen Rechtspflegertagbezeichuete , da in seinerOrganisation die Rechtspfleger- und Urkundsbeamten der Gerichtennd Staatsanwaltschaften aller deutschen Länder zufammen-

gefchlofsen sind . Die Bundesleitung wurde von dem Justizseimtorvr . Nöldeke und mehreren anderen Herren des Senats im Rathausempfangen. Als Vertreter der Reichsgewerkschaft der Justiz¬beamten Österreichs war wirllicher Amtsrat Jungwirth aus Wien
erschienen . Von besonderer Bedeutung war der Beschluß derBildung einer Arbeitsgemeinschaft des Bundes deutscher Justiz¬amtmänner mit der österreichische « Reichsgewerkschaft. Zu der
ösfenlliche» Kundgebung am Sonntag vormittag war eme großeAnzahl von Ehrengästen aus Hamb»»rg und Altona, ein Vertreterdes Reichsjustizministers , des Hamburger Sermts und der Altonaer
Justizverwaltungen sowie Vertreter der Reichstags- bzw. Land¬tagsfraktionen, der Sozialdemokraten, der Deutschnatioimlen, der
Tentscheu Vvckspartei , der Demokraten, der Wirtjchaftspartei»ind fast aller Fraktionen der Hambirrger Bürgerschaft sowie des
Deutscheit Beamtenbundes erschienen.

Ter Bundesschristleiter, JustizinspektorBierdach, Bonn , sprachüber das Thema „Urknndsbeamter und Rechtspfleger im Diensteam Volke "
, »vobeier erklärte , daß ohne Schaden für eine gute Rechts¬pflege dieflleine Justizreform rwch zu viel größeren Ersparnissenhätte führen können , wenn ihre Durchführung nicht auf die rein

örtlichen Verhältnisse der einzelnen Berichte abgestellt wordenund wenn ihr Rahmen nicht so sehr begrenzt worden wäre. DerBund deutscher Justizanitnmnner habe bereits Vorschläge aufAusbau der Reform vorgelegt, die sich in weitem Maße mit denGedanken des früheren Reichsministers Schiffer zur Erneuerungund Verbesserung der Rechtspflege decken , wonach neben dem Rich-ter , der aus das Gebiet der eigentlick)en Streitentscheidung be-
schräickt werden soll, der Rechtspflegerals Organ der Rechtspflegefür alle diejenigen heute müh richterlichen Aufgaben vorgesehenwerden soll , die eine Folge juristischer Ausbildung nicht erfordern.

Zur „Bercinheitlichung der Rechtspflege" nahm Bundes-
vorfitzender BezirksrevijorSchlegel, Berlin , das Wort, der folgendeRichtlinien aufstellte : Eine Vereinheitlichung »nüsse zunächst umdes einheitlichen Rechts willen erfolgen. Deshalb hat der Bund
deutscher Justizamtmäni»er durch seinen Geschäftsführer Ober-amlsanwalt Sarkamm eine Sammlmrg aller Entlastungsbestim¬mungen herausgegeben, um die Uneinheitlichkeit des Rechts¬zustandes darzulegen. Die Vereinheitlichungsei ferner erforderllch ,zur Herbeiführ»»ng einheitlicher Bestimir »ungen über die Laufbahn,Dienst- und Besoldungsvorschriften der Organe der Rechtspflege ,weiter um eine Vereinfachungund Verbilligung der Rechtspflegeherbeizuftlhren. Die Verreichllchung der Justiz müsse als ein Teilder Berwaltungsreform verwirklicht werdemDie Gedanken , die in den Vorträgen zum Ausdruck kamen ,wurden in folgenden Entschließungen zusammengesaßt:Ter Bmrdestcrg nirnmt zur Renregeknng der Bor - «nd Aus¬
bildung wie folgt Stellung :

1. Die Mirrdestforderungen , die hinsichtlich der Vor- und Aus¬
bildung an he»r Urkundsbeamten (Rechtspfleger) zu stellen siird,sind im GBG . festzulegen . Dabei ist den Ländern die Ermächti¬gung zu erteilen, den Vorbereitungsdienst zu verlängern, auch
zu bestmimen , daß er zum Teil bei cmderen Behörden abzuleisten ist.

2 . Als Vorbildung für den Eintritt in die Laufbahn des Ur¬kundsbeamten (Rechtspflegers) kommt nur das Reifezeugnis einer
neunstufigen höheren Lehranstalt in Frage . Die Rechte der der¬
zeitig vorhandenen Beamten und Anwärter müssen gewahrtbleiben .

3. Die Ausbildung zum Urkundsbeamten (Rechtspfleger) hatmindestens vier Jahre zu dauern. Hiervon hat ein Jahr lediglichder theoretischen A»»sbildu»lg zu diene »». Diese muß auf wissen¬
schaftkicher Grundlage erfolgen. Zu diesem Zweck find — mög¬lichst in Anlehnung an die Verwaltnngsakademien — besondereFachakademienzu bilden .

4. Der theoretisch-fachwissenschaftlichen Ausbillnuig hat minde¬
stens eine einjährige praktische Ausbildung, und zwar vorioiegendan lleineren oder mittleren Amtsgerichten vorauszugehen. Die
Zulassung zur Fachakademie darf nur erfolgen, wenn feftgestelltist, daß der Anwärter soweit herangebildet ist, um mit Erfolg andein Studium auf der Fachakademie teilnehmen zu können .5 . Die theoretische Ausbildung ist nach Möglichkeit zu zentrali¬sieren .

Der Bundestag hat zu seiner programmatischen Forderungder Vereinheitlichung der Rechtspflege durch die Übernahmeder Landesjustizverwaltungen durch das Reich erneut Stellung
geirommen . Er erblickt in der Fortentwicklung dieser Frage feitdem letzten Bundestage die Bestätigung feiner Auffassung , iüißdie Vereinheitlichrmg im Interesse der Rechtspflege und zur un¬
erläßlichen Verminderung der Staatsausgaben notwendig ist.Ihre Durchführung tarn nur in Verbindung mit einer durch die
Rerchsjustjzverwaltungzu regelnden »rud von ihr zu leite»»denallgemeinen Justizreform erfolgen . Vop dieser erwartet der Bun¬destag im Interesse der Rechtseinheit u. a . auch den im Zuge der
Entivicklung der letzten beiden - Jahrzehnte llegenden weiteren
reichsgesetzlich zu regelten einheitlichen Ausbau der Stellungdes Urkundsbeamten mit dem Ziele der Übertragung weitererbisher richterlichen Aufgaben auf ihn zur selbständigen Bearbeitung.Der Bund Deutscher Justizanrtmänner steltt fest, daß die Be-
soldungSneuregelung von 1927/28 den berechtigten Ansprüchenseiner Mitglieder in feiner Weise entspricht. Die Beamte» der
Obersekretärlaufbahnfind in ihrem Realeinkommen am weitestenzurückgeblieben . Auch im Verhältnis zu anderen Beamtengruppe,»sind ihre Bezüge zu niedrig festgesetzt worden. Dies ist bereits
anläßlich der Verabschiedung der Besoldungsgesetze von parla¬mentarischer Seite anerkannt. Die Benachteiligung ist für die imBund Dentscher Jristizamtmänner znsammengeschlofsene Beamten¬
schaft um s« größer, als sich ihoe Stellung im Gesamtbeamtenkörperdurch die erchebliche Erweiterung i^ es Aufgabenkreises nach obenhin verschoben hat. Die Art der Regelung trägt auch in keiner
Weise der Einheillichkeit unseres Berufsstandes in allen Ländern' Rechnung, die eine gleichmähige Festsetzung der Besoldung er¬fordert hätte. Der BnndesMg verlangt nocht -rncklichst die als¬
baldige Beseitigung dieser Mängel.

tlin die Lanfbahnrichtlinic » — Verlegung der Besprechung
Die für den 18. September augefetzte Befprochuns der Be- .

amtenspitzcnverbände über die Änderungcv in, den Richtlinienfür die Regelung der Laufbahnen der Reichebeamten beim
Reichs,nnei»>ninrster Severin « ist verlegt » oröen ; die Sitzungwird in der zweiten Hälfte de-r Oktober frattftnde ».

Um den Deutschen Beamtenbund
Der Deutsche Beamtenbund, die umfassende Organisation der

Deutschen Beamten hält Anfang Oktober in Berlin seine Bundes¬
tagung ab . Zur Beschlußfassung steht namentlich das Verhältnisder einzelnen Beamtenfachgruppen zu ihrer Spitzenorganrfation,dem Deutschen Beamtenbund. Der katholische Lehrerverein, derbereits die Kündig «^ ausgesprochen hatte, hat nun unter Zurück¬nahme dieser Kündigung eine ähnliche Entschließung angenommen,wie sie der Deutsche Lehrerverein bereits auf feiner diesjährigenPfingsttagung gefaßt hat. Demnach soll die weitere Mitgliedschaftvon der Erfüllung folgender Forderungen abhängig ge»»»achtwerden : Stärkere Vertretung der rechtlichen und wirtschaftlichenForderungen der Bolksschullehrer ; Loskösung von allen Wirtschafts -
nnternehnmngen.

Der Deutsche Beamtenbund hat bereits einen Ausschuß ein¬
gesetzt, der Richtlinien für die Bu»»destagung zum Zwecke der
Reorganisation des Deutschen Beamtenbundes auf dieser Grund¬
lage vorbereiten soll.

Reichsbahnlehrkinge
Bei den Ausbesserungs »verken der Deutschen Reichsbahn stehenfür die Ausbild >»»»g von Handiverkslehrlingen ( Schlosser , Dreher,Schmiede und Kesselschmiede) insgesamt jährlich 1200 Lehrstellenzur Verfügung. Die Bewerberlisten liegen bis zum 1 . Oktoberbei den Ausbesserungswerkenans.

Tagungen
Der 6. Bundestag des Deutschen Beamtenbundes

Wie die Deutsche Beamtenbund -Korrespondenz mitteilt ,findet der 6 . ordentliche Bundestag des Deutschen Beamten -bundes vom 24. bis 26. Oktober bei Kroll in Berlin , Am Platzder Republik, statt . Aiu ersten Tage wird nach den Formali¬täten der Wahlen der Verhandlungsleitung und der Aus¬
schüsse Bundesvorfitzender Flügel den Tätigkeitsbericht des
Vorstandes u»»d Direktor Lenz den Kafse »»bericht erstatten .Am zweiten Tag , dem 25. Oktober, findet vormittags eine
große Kundgebung statt , während derMachmittag für die Ar¬beiten der Ausschüsse freibleibt . Der letzte Tag , 26 . Oktober,ist für die Berichte der Ausschüsse , für die Beschlußfassungenund für die Wahlen zum Vorstand vorgesehen.

Landestagnng des G . D. A.
In Baden -Baden veranstaltete am Sonntag der Gau Ba-den-Pfalz -Saar des G . D . A. für die Gaufachgruppe der An¬

gestellten bei Behörden und öffentlich-rechtlichen Betriebeneine JahreStagung , die sich eines guten Besuches erfreute .Rach Eröffnung der Tagung durch Bühele, Ltrdwigshafen,wurde Bericht über die »m letzten Jahre geleistete Arbeit er¬stattet und ferner die Besoldungsneuregelung , Torisverhand -lungen und die Rostandsordnur »g erörtert . Es würde hervor¬gehoben , daß vor allem die Tarrfgestaltu »»g in den einzelnenGauen voneinander abweichen . 'Solch uneirfreillich« Tatsachen ,aus der Welt zu schaffen , sei in erster Linie durch einen
engen Zusamenschlüß aller Behördena»»gestellten möglich . Die¬
ses Ziel wie bisher weiter zu verfolgen, soll eine der erstenAufgaben des Bundes sein. Im Mittelpunkt der Tagungstarib ein Referat des Reichsfachgruppenleiters '

Jessen , Berlin ,über das Thema : „Die Rechte der Angestellten bei den Ar¬beitsämtern "
. Das Gesetz über Arbeitsvermittlung und Ar¬

beitslosenversicherung vom 16 . Juli 1927 enthält eine Reihevon Bestimmungen , die das Dienftrccht der Beamten und An¬
gestellten regeln . Diese Bestimmurigen werden ergänzt durchden Tarifvertrag für die Angestellten der Reichsanstalt . Die
Überführung der gesamten Arbeitskräfte soll demnächst erfol¬gen . Die besonderen Aufgaben machen es noNvcndig, im
Arbeisnachweisloesen und in der Arbeitslosenverficheitungnur solche Kräfte zu beschäftigen , die diesen hohe»» Anfctrde -
rungei » geivaähsen sind . Rach dem Gesetz hat die Reichsan¬stalt den Angestellten, die bei Inkrafttreten des Gesetzes aus -
fchlietzl. oder vorwiegend in einem Arbeitsnachweis tätig waren ,diejenigen Bezüße und sonstigen Dienstrechte zu gewähren,die sie bisher gehabt Haber». Inzwischen sei auch ein Gesetz¬entwurf in Arbeit , der die Schaffung eines Reichssozinlam-tes vorsieht, und die Sozialversicherung , Unfallverhütung >>nd
Tariffragen umfassen soll .Als nächster Redner sprach Kempf, Karlsruhe , über „Die
Lebensfragen der Behördenangestelltensihaft"

. Er ivandke sichbesonders gegen das Unrecht, das den Angestellten in Krank¬heitsfällen zugefügt wird, indem beispielsweise die Kranken-gelber vom Einkommen »n Abzug kommen und forderte be-ftPeunigte Durchführung der Arbertrechtsreform , wie diesdas Reichsarbeitsministerium in Aussicht gestellt hat.
Vom 9. Beamlentag der Deutschen Demokratifihen Partei

Für Festsetzung des pensionsfähigen Dienstalters bei Anstel¬lung . — liegen Prof . Hellpach . — Mit allem Nachdruck fürdas Bernfsbeamtentum
Auf dem 9. Beamtentag des Reichsausschuffes der Deut¬

schen Temotraüfchen Parte » in Regensburg wurden am2. September u . a . folgende Anträge anzerwwmeg :
„Der Reichsbeamtentag der Demokratische»» Partei hält esfür dringend notwendig, daß bei der Anstellung aller Beamtendes Reiches, der Länder und 'der Gemeinden nicht nur das

Besolduiigsüienstalteg fondern auch das penfionsfähige Dienst-aller festgesetzt und den Beamten mitgeieüt wird . Ferner istfestzulege» , daß eine spätere Änderung des pensionsfähigenDienftalters nur zngnnften des Beamten erfolgen darf .
" —

„Tie Ilusführnicgen Prof . Hellpachs über das Berufsbeam -tcntum haben di« gesamte deutsche Bearutenschaft erregt . Der9. Boamtentclg des Reichsausschusses der demokratischenBeam¬ten — die Vertretung der in der Deutschen DemokratischenPartei organisierten Beamten — mißbilligt die Ausführungenauf das schärfste . Rach den grundlegenden Erklärungen des
Parteiführers , Reichsjustizminister Koch (Weser), im Organdes Deutschen Beamterrbundes »u»d nach dem soeben erstat -telen Referat des Reichstags«bgeord-neten Dt. Hermann Fi¬scher, Köln , ist über die Haltung der Demcckratisihen Parteignm Bcrufttbeamteiitum auf öffentlich-rechtlicher Gr «ndkagekein Zweifel vorhanden. Die Deutsche Dem^ rattfche Parteilehnt alle Gedankengänge ab, die sich gegen das Berufsbeam -tentmn richten. Der Beamtentag stellt einmütig fest, daß dieParte » auch ferneren mit allem Nachdruck für daS Berufs -

! beamtentum eintreten und jede Gefährdung pedseckben mit
I Men ihr $u Gebote stehende» Mitteln bekämpfen toird.

"
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